
Finanzamt
Bergheim

Finanzverwaltung NRW Postfach 1120, 50'101 Bergheim

Firma
defumus Rauchschutz-Technik GmbH
Boschstr. 62-66 UG 1

50171 Kerpen

Steuernummer / Aktenzeichen

203t573411167 VBZ2

Teiefonischer Kontakt

0227182-0

Datum

19.02.2026

Beschei ni gung für Zwecke der Steuerschu Idnerschaft
des Leistungsempfängers bei Bauleistungen

und/oder Gebäudereinigungsleistungen
(§ 13b Absatz 2 Nummer 4 und / oder Nummer 8 Umsatzsteuergesetz)

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer
bescheinigt, dass

defumus Rauchschutz-Technik GmbH
(Name und Vorname bzw Frma)

50t71 Kerpen, Boschstr. 62-66 UG '1

(Anschrilt, Sitr)

X Bauleistungen im Sinne des § 'l3b Absatz 2 Nummer 4 Umsatzsteuergesetz (UStG)

n Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 8 USIG

nachhaltig erbringt und

X unter der Steuernummer 2031573411167

X unterderUmsatzsteuer-ldentifikationsnummer DE290456517

registriert ist.

Für die oben genannten empfangenen Leistungen schuldet daher der Leistungsempfänger
die Umsatzsteuer (§ 13b Absatz 5 USIG).

Diese Bescheinigung gilt bis zum Ablauf des: 0,,1.04.2027
(Die Güttigkeitsdauer der Boscheinigung isi aufeinen Zeitraum von längstens drei Jahren nach Ausstellungsdätum zu beschränken )

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Dienstoebäude
Ralhaussr. 3
50126 Bergh€im
www fnanzamt.nIw.de

Ielc&!
02271 A2-O

Ielctsr
0800 1@92675203
Telehx Ausland
0049 2271 82-1245

IelcE!§ehe§ery]eczetco
Mo - Oo. 8:00 bis 18:00 Uhr Fr. 8:00 bis 16 00 Uhr
Grundsteuer-Hotline Mo - Fr 09:00 bis 13100 Uhr

Konto
BBk eh Düsseldorf
Kontoinhaber
Fioanzalnl Beßheim
|BAN DE55 3000 0000 0030 0015 47
BIC MARKDEFl3OO

SeNicezeilen vor Ort
Mo. - Mi. 8:00 bis 13:00 Uhr Do. 8100 bas 17100 Uhr
Fr 8:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Öfientttche Verkehrsmittel DB: Bahnhol Bergherm {5 Minuten Fußweg) Buslinien der REVGr Hallestelle Ralhaus (siehe www revg de)
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Steuernummer 203/5734/1 1 67

Rechtsbehelfsbelehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. Der

Einspruch ist beim umseitig bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln

oder zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an dem lhnen

dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels

Einschreiben durch übergabe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die Bekanntgabe mit dem vierten

Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen

ist.- Bei Zuatellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen

Empfangsbekenntn is ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. Bei Zusendung durch einfachen Brief

aufierhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die Bekanntgabe einen Monat nach Aufgabe zur Post als bewirkt,

es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mittels Einschreiben
mit Rückschein oder durch zustellungsersuchen ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Einspruch richtet.
Es soll angegeben werden, inwieweit der VeMaltungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur
Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzhinweis

lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der SteuerveMaltung und über lhre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie

bitte dem allgemeinen lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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